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GüLt iger - Bebauung s plan 
" Sofferstetten Nord - West " 

Tiefgaragen und Siellplälze sind nur innerhalbU\Q 
der überbaubaren Grundslücksllächen 
und auf den dafür ausgewiesenen Flächen zulässig 
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Tiefgaragen und Stetlplätze sind nur innerhalb 
der Uberbaubaren GrundstUcksllächen 
und auf den dalUr ausgewiesenen Flächen zulässig 
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BEBAUUNGS - UND GRUNORDNUNGSPLAN 
"SAFFERSTETTEN NORD-WEST, BAD FÜSSING" 

30. ÄNDERUNG MIT DECKBLATI NR 30 VOM 0811.2007 

Festsetzung durch Text (bleiben unverändert): 

GRZ: 0,25 

GFZ: 0,60 

PD = Pultdach, Dachneigung 10' bis 16' 

(1) 	 Entlang der Grundstückgrenze zur Flur-Nr. 596 und 596/5 ist eine intensive Begrü
nung 	vorzunehmen. 

(2) 	 Zum geschützten Bereich der Eiche gehört gemäß der Naturdenkmalverordnung des 
landkreises Passau der Kronentraufbereich und ein Streifen von 1 m, in diesem Be
reich dürfen keine Maßnahmen durchgeführt werden, die das Naturdenkmal schädi
gen (Auffüllungen, Abgrabungen , Lagem von Stoffen, verändem der Badendecke 
u.ä. ). Baumaßnahmen sind rechtzeitig (schon in der Planungsphase) mit der unteren 
Naturschulzbehörde abzustimmen ; ggf. ist ein Baumsachverständiger hinzu zu zie
hen.) 



Begründung zur 30. Änderung des Bebauungs- und Grünord
nungsplanes Safferstetten Nord-West mit Deckblatt-Nr. 30 für 
die Grundstücke Flur-Nr. 595 und 595/8 

Bei 0 .9. Grundstück besteht durch die derzeitige Eigentümergemeinschaft ein erhöhter 
Siellpla tzbedarf und da auch für die restlichen Wohnungen Stellplätze in ausreichender Zahl 
vorhanden sein müssen, soll die Tiefgarage in nordweStlicher Richtung vergroßert werden. 

Alle sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben von der Änderung unberührt. 

Würoigunq der nalurschutzrechtlichen Belange: 

Durch die Bebauungsplanänderung bleibt die zulässige GRZ, GFZ und GÜZ weiterhin beste
hen. Darüber hinaus können sämtliche Fragen der Checkliste zur vereinfachten Vorgehens
weise ebenfalls bejaht werden . 

Ein weiterer Ausgleichsbedarf ist deshalb nicht erforderlich. 

Aufgestellt: Pocking. 08. 11 .2007 
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BEBAUUNGS - UND GRÜNORDNUNGSPLAN 

"SAFFERSTETTEN NORD-WEST, BAD FÜSSING" 


30. ÄNDERUNG MIT DECKBLATT NR 30 VOM 08.11.2007 

Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluss des Bauausschusses vomll t .. D.EZ:JOO7d ie 30. 
Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als 
Satzung beschlossen. 

Die vorgebrachten Anregungen wurden beschlussmäßig behandelt. 

18. DEZ. 1007Bad Füssing, den ~f~:nUd.FusSing .... 
Brunrab,er, Bürgermeister 

D· A" d 't B .. d 18 DEZ. 1007 § 10 B GB" ff tl ' h Ile n erung ml egrun ung am ... .'......... ......... gern. au 0 en le ausge egt. 

Die Auslegung ist am ~ .8...D.EZJ007ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel 
bekannlgemacht worden. 

Die Änderung des Bebauungsplanes ist damit nach § 12 BauGB rechtsverbindlich. 
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